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§ 25a WWFSG 1989 Beteiligung an
Unternehmen

 WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2024

(1) Beteiligungen an Unternehmen einschließlich der Leistung von Gesellschafterzuschüssen dürfen nur dann

eingegangen werden, wenn

1. das Unternehmen seinen Sitz im Inland hat,

2. der Betriebsgegenstand des Unternehmens nach seinen Satzungen und der tatsächlichen Geschäftsführung die

Scha6ung von geförderten Bestandsobjekten unter Inanspruchnahme von Förderungsmaßnahmen gemäß § 7

Abs. 1 Z 3 ist und

3. dem Land Wien ein maßgeblicher Ein=uß im Hinblick auf die Erreichung des Förderungszieles und die

widumgsgemäße Verwendung der Förderungsmittel gesichert wird.

(2) Erträge aus solchen Beteiligungen und Rückflüsse aus Gesellschafterzuschüssen sind Förderungsmittel gemäß § 60.
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